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Eine Besonderheit des Kulturgiiter-
schutzes bei bewaffneten Konflikten
ist die Verwendung eines internatio-
nalen Schutzzeichens, das im Kriegs-
vOlkerrecht verankert ist. Wiahrend
das Rotkreuzzeichen seit 1863 be-
kannt ist und seit mehr als einem
Jahrhundert anerkannt wird, besteht
der Kulturgiiterschild, das volker-
rechtliche Kennzeichen des Haager
Abkommens fiir den Schutz von
Kulturgut bei bewaffneten Konflik-
ten, erst seit dem 14. Mai 1954. Die-
sem Schutzzeichen kommt im Rah-
men des Kriegsrechtes eine dhnliche
Bedeutung zu wie dem Rotkreuzzei-
chen.

Die Schweiz ist dem erwidhnten Haa-
ger Abkommen mit Wirkung ab
15. August 1962 beigetreten und so-
mit verpflichtet, im Sinne von Arti-
kel 25 «fir die weitestmogliche Ver-
breitung des Wortlautes dieses Ab-
kommens und seiner Ausfiihrungs-
bestimmungen» zu sorgen. Dazu ge-
hoéren auch die Vorschriften liber das
Kennzeichen des Haager Abkom-
mens, die durch entsprechende Be-
stimmungen landesrechtlicher Natur
ergdnzt worden sind. Mit dem In-
krafttreten des Bundesgesetzes vom
6. Oktober 1966 iiber den Schutz der
Kulturgliter bei bewaffneten Kon-
flikten und seiner Vollziehungsver-
ordnung auf 1. Oktober 1968 ist ins-
besondere das Verfahren fir die Zu-
erkennung des Kulturgiiterschildes
als Schutzzeichen bestimmter Kul-
turgliter und fiir die Ausfertigung
der in Artikel 17, Absatz 4, des Haa-
ger Abkommens vorgeschriebenen
Ermichtigung zum Anbringen des
Kulturgiiterschildes an einem unbe-
weglichen Kulturgut geregelt.

Die Aufkldrung iiber den Kulturgii-
terschild als volkerrechtliches
Schutzzeichen ist deshalb besonders
wichtig, weil die Kantone Vorschlige
flir die Zuerkennung des Schutzzei-
chens des Haager Abkommens ein-
zureichen haben, die in der Folge
durch die zustédndigen eidgendssi-
schen Stellen gepriift und behandelt
werden miissen. Ueberdies ist im
Kollogquium europiischer Experten
iber die Anwendung des Haager Ab-
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kommens fiir den Schutz von Kul-
turgut bei bewaffneten Konflikten,
das Ende Oktober 1969 in Zirich
stattfand und an dem sich 23 Exper-
ten aus 14 Liandern beteiligten, unter
anderem das Kennzeichnen von Kul-
turglitern mit dem Kulturgliterschild
einldsslich behandelt worden. Dabei
ging es vor allem darum, die Verein-
barkeit dieser Kennzeichnung mit
der militdrischen Kriegfiihrung ab-
zuklaren.

Milderung der Kriegfiihrung und der
Kriegsfolgen

Um sich mit diesem Problem erfolg-
reich auseinandersetzen zu koénnen,
muss man sich dessen bewusst sein,
dass das Recht der Kriegfiihrung ge-
genliber den humanisierenden Nor-
men des Kriegsvolkerrechtes den
Vorrang hat. Das will heissen, dass
die volkerrechtlichen Bestimmungen
zur Milderung der Kriegfiihrung und
der Kriegsfolgen die Wirksamkeit
der militdrischen Kriegfiihrung nicht
erheblich gefidhrden oder gar verun-
moglichen diirfen. Der Grundgedan-
ke des Kellogg-Paktes vom Jahre
1928, Kriege durch ein Kriegsverbot
zu verhindern, erwies sich in der
Folge als ideale, aber wirklichkeits-
fremde Bestrebung. Realisierbar hin-
gegen ist eine in verhéltnisméissig
engen Grenzen gehaltene Milderung
der Kriegfiihrung, die der militéri-
schen Notwendigkeit gebiihrend
Rechnung trigt. Das Kriegsrecht ge-
stattet es dem Kriegfithrenden nicht,
jedes beliebige Kriegsmittel hem-
mungslos anzuwenden; es verbietet
Mittel und Methoden der Kriegfiih-
rung, die militdrisch wertlos sind
oder die Zerstérungen, Verwiistun-
gen und Leiden hervorrufen, die zu
ihrem militdrischen Nutzen in kei-
nem angemessenen Verhiltnis ste-
hen. So stellt denn das Kriegsrecht
einen Kompromiss dar zwischen dem
Prinzip der Kriegsnotwendigkeit und
den Grundsitzen der Ritterlichkeit
und Humanitdt, Damit ist aber auch
schon angedeutet, wie problematisch
sich die Anwendung der die Krieg-
fihrung und die Kriegsfolgen mil-

dernden Verbots- und Gebotsnormen
gestaltet und wie unvollkommenes
Recht das Kriegsvolkerrecht
schlechthin ist.

Das gilt nicht nur fiir die vier Gen-
fer Abkommen vom 12. August 1949
zum Schutze der Kriegsopfer, son-
dern auch flir das Haager Abkom-
men vom 14. Mai 1954 flir den Schutz
von Kulturgut bei bewaffneten Kon-
flikten sowie vornehmlich fiir das
Haager Abkommen vom 18. Oktober
1907 betreffend die Gesetze und Ge-
briuche des Landkrieges, dessen An-
lage, die sogenannte Haager Land-
kriegsordnung, die wesentlichen Be-
stimmungen {liber den Begriff des
Kriegfiihrenden, tiber die Feindselig-
keiten und Uber die militdrische Ge-
walt auf besetztem feindlichem Ge-
biet enthilt. Als grundlegende Norm
des Kriegsrechtes darf wohl Artikel
22 der Haager Landkriegsordnung
angesehen werden, der folgender-
massen lautet: «Die Kriegfiihrenden
haben kein unbeschrianktes Recht in
der Wahl der Mittel zur Schadigung
des Feindes.» Dieser Leitgedanke ist
wegweisend auch flir das Haager
Abkommen fiir den Schutz von Kul-
turgut bei bewaffneten Konflikten.

Ein «rotes Kreuz der Kulturgiiter»

Alle Kulturgiiter, die mit der Be-
stimmung des Begriffes «Kulturgut»
gemiss Artikel 1 des Haager Ab-
kommens 1954 erfasst werden, ge-
niessen den volkerrechtlichen
Schutz, und zwar ohne Riicksicht auf
Herkunft oder Eigentumsverhéltnis-
se und ungeachtet des Umstandes, ob
sie mit dem internationalen Kenn-
zeichen, dem Kulturgiiterschild, aus-
gestattet sind oder nicht. Dennoch
bestimmt Artikel 6 dieses Abkom-
mens, dass Kulturgut mit dem blau-
weissen Schild versehen werden
kann, doch hat diese Kennzeichnung
lediglich die Bedeutung, die Feststel-
lung von Kulturgut zu erleichtern.

Das internationale Kennzeichen der
Bergungsorte fiir bewegliches Kul-
turgut, der Baudenkmiler und der
Denkmalzentren, gleichsam ein «ro-
tes Kreuz der Kulturgiiters, ist auch
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das Schutzzeichen des Personals, das
mit dem Schutz von Kulturgut oder
mit Ueberwachungsaufgaben des
Haager Abkommens 1954 betraut ist.
Im folgenden wird aber nur die Rede
sein vom Kulturgiiterschild zur
Kennzeichnung von Kulturgiitern.
Wie bereits erwdhnt, geniessen Kul-
turgiliter den volkerrechtlichen
Schutz ohne Riicksicht darauf, ob sie
mit dem Kulturgiiterschild kennt-
lichgemacht sind oder nicht; denn
die Bestimmungen des Artikels 4
verpflichten die Vertragsparteien
ganz allgemein, das auf ihrem eige-
nen Hoheitsgebiet oder auf dem Ho-
heitsgebiet anderer Vertragsparteien
befindliche Kulturgut zu respektie-
ren, indem sie es unterlassen, dieses
Gut, die zu dessen Schutz bestimm-
ten Einrichtungen und die unmittel-
bare Umgebung fiir Zwecke zu be-
nutzen, die es im Falle bewaffneter
Konflikte der Vernichtung oder Be-
schidigung aussetzen konnten, und
indem sie von allen gegen dieses Gut
gerichteten feindseligen Handlungen
Abstand nehmen. Von dieser Ver-
pflichtung darf nur in denjenigen
Fiallen abgewichen werden, in denen
die militdrische Notwendigkeit dies
zwingend erfordert. Absolut und un-
abdingbar hingegen ist das Verbot
von Diebstahl, Pliinderung oder an-
derer widerrechtlicher Inbesitznah-
me von Kulturgut sowie jede sinnlo-
se Zerstorung solchen Gutes.

Im Gegensatz zum Rotkreuzzeichen
wird der blau-weisse Kulturgiiter-
schild graduell abgestuft verwendet,
namlich einzeln angebracht beim
Normalschutz oder dann dreifach
wiederholt, in Dreiecksanordnung
mit einem Schild unten, flir unbe-
wegliches Kulturgut unter Sonder-
schutz, fir Transporte von Kultur-
giitern und fiir improvisierte Ber-
gungsorte unter den in den Ausfith-
rungsbestimmungen des Haager Ab-
kommens vorgesehenen Bedingun-
gen.

Ist ein unbewegliches Kulturgut mit
dem Kulturgiiterschild gekennzeich-
net, um seine Feststellung zu er-
leichtern, so besagt dies gleichzeitig,
dass es nicht fiir Zwecke benutzt
wird, die es bei einem bewaffneten
Konflikt der Vernichtung oder Be-
schiadigung aussetzen konnten. Eine
solche Stiatte darf insbesondere nicht
fir irgendwelche militdrische Zwek-
ke verwendet werden, darf also we-
der von Angehorigen der Streitkraf-
te besetzt oder sonstwie beansprucht
werden noch der Einlagerung, Her-
stellung oder Reparatur von Kriegs-
material dienen. Diese Voraussetzun-
gen konnen zutreffen fiir Denkmal-
zentren, das heisst Orte, die in be-

trachtlichem Umfange Kulturgut
aufweisen, fiir Baudenkmiler von
historischem oder kiinstlerischem

Wert, fiir archéologische Stitten, fir
irgendwelche Gebiude, die zur
Hauptsache und tatsédchlich der Er-
haltung oder Ausstellung bewegli-
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cher Kulturgiiter dienen, wie Mu-
seen, Bibliotheken und Archive, fir
Kulturgiiter-Schutzraume sowie fir
andere unbewegliche Xulturgiter.
Mit der Kennzeichnung eines Schlos-
ses zum Beispiel wird bekundet, dass
nicht nur dieses Baudenkmal und
die zu dessen Schutz bestimmten
Einrichtungen, sondern auch seine
unmittelbare Umgebung nicht fir
militarische Zwecke verwendet wer-
den. Aus den dargelegten Griinden
ist der Kulturgiiterschild als Kenn-
zeichen des Haager Abkommens vor
allem fiir die kdmpfende Truppe von
grosster praktischer Bedeutung.

Die «unmittelbare Umgebung»

Bei der Beurteilung der Frage, ob an
einem unbeweglichen Kulturgut das
Kennzeichen des Haager Abkom-
mens angebracht werden soll, geht
es unter anderem darum, die «un-
mittelbare Umgebung» im Sinne von
Artikel 4 dieses Abkommens zu defi-
nieren oder doch wenigstens im Ein-
zelfall festzulegen. Es liegt im Inter-
esse des XKulturgliterschutzes, den
Begriff «unmittelbare Umgebung»
moglichst weit zu fassen, wihrend
den Streitkriaften daran gelegen ist,
in ihrer Bewegungs- und Hand-
lungsfreiheit durch die geschiitzte un-
mittelbare Umgebung nicht erheb-
lich eingeschrdnkt zu werden. So
sieht denn Artikel 25 der Vollzie-
hungsverordnung zum Bundesgesetz
iiber den Schutz der Kulturgiiter bei
bewaffneten Konflikten die Konsul-
tierung des Eidgendssischen Militér-
departements vor, ohne die das Eid-
genossische Departement des Innern
dem Bundesrat nicht Antrag auf Zu-
erkennung des einfachen Kulturgii-
terschildes als Schutzzeichen stellen
kann. Es muss also bei der Behand-
lung der Vorschldge der Kantone fir
die Zuerkennung des einfachen Kul-
turgiiterschildes eine LéOsung ange-
strebt werden, die weder die Interes-
sen des Kulturgiliterschutzes erheb-
lich verletzt, noch die Erfordernisse
der militdrischen Kriegfiihrung un-
gebiihrlich missachtet.

Im europidischen Xolloquium tuber
die Anwendung des Haager Abkom-
mens hat ein auslédndischer Experte
die Auffassung vertreten, eine an ein
schiitzenswertes Baudenkmal dicht
angrenzende oOffentliche Strasse ge-
hore zur unmittelbaren Umgebung
des Kulturgutes, weil mit der Beniit-
zung dieser Strasse durch die Truppe
im Fall eines bewaffneten Konfliktes
das Baudenkmal durch Kampfhand-
lungen gefihrdet wiirde. Andere Ex-
perten machten hingegen darauf
aufmerksam, dass im Interesse der
militdrischen Landesverteidigung
der Truppe nicht von vornherein die
Moglichkeit genommen werden diir-
fe, eine an ein Baudenkmal angren-
zende Strasse zu beniitzen. Nach ei-
ner ausgiebigen, aufschlussreichen
Aussprache kamen die Teilnehmer

des Kolloquiums zum Schluss, der
Begriff «unmittelbare Umgebungs»
dirfe nicht extensiv ausgelegt wer-
den und sei im eigentlichen Sinn des
Wortes aufzufassen. Was damit ge-
meint ist, 1dsst sich sehr anschaulich
am Beispiel des Schlosses Chillon
darlegen.

Im 9.Jahrhundert wurde in einem
damals strategisch wichtigen Geldn-
deabschnitt auf isoliertem Felsen am
Seeufer des Genfersees mit dem Bau
des michtigen Schlosses Chillon be-
gonnen, dessen Aus- und Umbau
sich iiber mehrere Jahrhunderte er-
streckte. Durch die Schriftsteller
Lord Byron und Victor Hugo auch
im Ausland beriihmt geworden, ist
das Schloss Chillon heute eine der
schonsten, grossten und besterhalte-
nen Burgen der Schweiz. Der Ge-
danke liegt deshalb nahe, dieses
Baudenkmal von tiberragender Be-
deutung in das «Internationale Regi-
ster flir Kulturgut unter Sonder-
schutz» eintragen zu lassen, damit es,
im Gegensatz zu Kulturglitern unter
Normalschutz, in den Genuss des
verstarkten volkerrechtlichen Schut-
zes gelangt. Nun kann aber gemiss
Artikel 8 des Haager Abkommens
nur eine begrenzte Anzahl von Ber-
gungsorten zur Unterbringung be-
weglicher Kulturgiiter bei bewaffne-
ten Konflikten, von Denkmalzentren
und von andern sehr wichtigen un-
beweglichen  Kulturgiitern unter
Sonderschutz gestellt werden. Voraus-
setzung hiefiir ist allerdings, dass sie
sich «in ausreichender Entfernung
befinden von grossen Industriezen-
tren oder von wichtigen militari-
schen Objekten, die als solche emp-
findliche Punkte darstellen», und
dass diese Kulturgiiter nicht fir mi-
litdrische Zwecke verwendet wer-
den. Fur das Schloss Chillon ist eine
dieser Voraussetzungen ganz eindeu-
tig nicht erfullt; denn dieses Kultur-
gut befindet sich nicht in ausrei-
chender Entfernung von wichtigen
militdrischen Objekten, zu denen ge-
maiss den Bestimmungen von Artikel
8 auch Hauptverkehrsadern zéhlen.
Auf dem Uferglande flihren vier
Verkehrswege am Schloss Chillon
vorbei, ndmlich die allerdings unbe-
deutende Avenue du Chéateau, die
doppelspurige  Simplon-Linie der
Schweizerischen Bundesbahnen, die
Route cantonale Nr.780 und iiber-
héht der Viadukt von Chillon der
«Autoroute du Léman». Drei dieser
vier Verkehrswege sind Hauptver-
kehrsadern. Dazu kommen die ver-
schiedenen militdrischen Verteidi-
gungsanlagen zur Verstirkung des
Geldndes an der Stelle, die auch von
den Erbauern des Schlosses als stra-
tegisch wichtig angesehen worden
war.

Unter diesen Umstdnden kommt die
Unterstellung des Schlosses Chillon
unter Sonderschutz des Haager Ab-
kommens nicht in Frage, wohl aber
die Zuerkennung des einfachen Kul-
turgliterschildes, der die Feststellung



eines Kulturgutes, das Anspruch auf
Respektierung geméss Artikel 4 des
Abkommens hat, erleichtert. Weil
aber auch beim Normalschutz die
Interessen des Kulturgiiterschutzes
mit denen der militdrischen Landes-
verteidigung in Einklang zu bringen
sind, ist es aufschlussreich zu ver-
nehmen, was Oberstleutnant Ber-
nard Barbey im Zusammenhang mit
einer Inspektion der Gebirgsbrigade
10 anfangs September 1940 in seinem
Buch «P.C. du Général — Journal
du Chef de I'Etat-major particulier
du Général Guisan, 1940—1945» auf
Seite 39 tlber den operativen oder
taktischen Wert der militdrischen
Anlagen beim Schloss Chillon ge-
schrieben hat: «Chillon est le type
du passage obligé, du point fort anti-
chars. C’est la nature qui I'a voulu. I1
semble toutefois — mais c’est une
opinion toute personnelle — que les
dépenses récemment affectées a ce
point auraient été plus utiles dans
n'importe quel autre secteur du
réduit, plutét qu’a ce Morgarten du
Léman. En revanche, ce qui manque,
a mon sens, c’est la notion d’un sys-
teme de mines dans le lac et dans la
plaine du Rhéne. Le danger, ici, ce
sont, par les jours de brouillard,
comme nous allons en avoir a l'au-
tomne, une entreprise amphibie ou
parachutée sur la rive ou dans la
plaine, exploitée vers les Alpes d’Ai-
gle ou de Bex — entreprise que le
canon de Chillon ou de Saint-Mauri-
ce ne suffirait pas a tenir en échec.»
Minister Barbey, der am 25. Januar
1970 in Paris todlich verungliickt ist,
hat sein Tagebuch im Jahre 1948
veroffentlicht, also vor dem Zustan-
dekommen des Haager Abkommens
flir den Schutz von XKulturgut bei
bewaffneten Konflikten vom 14. Mai
1954. Schon damals und nicht erst als
standiger Delegierter des Bundesra-

Schloss Chillon und Umgebung, ein
besonders aufschlussreiches Beispiel
flir die Moglichkeiten und Schwie-
rigkeiten des Kulturgiiterschutzes
bei bewaffneten Konflikten

tes bei der Unesco und als Mitglied
des Exekutivrates der Unesco hat
Barbey als Offizier und Schriftstel-
ler den Interessenkonflikt zwischen
militarischer Landesverteidigung
und Kulturgiiterschutz erfasst. Auch
wenn es sich um eine rein personli-
che Meinungsiusserung handelt, ist
sie doch ein Fingerzeig dafiir, in
welcher Richtung eine verniinftige,
tragbare Losung zu suchen ist. Ganz
sicher erweist es sich nicht als zwin-
gende militdrische Notwendigkeit,
das Schloss Chillon und seine unmit-
telbare Umgebung im eigentlichen
Sinn des Wortes von vorneherein in
das militarische Verteidigungsdispo-
sitiv einzubeziehen.

Schlussfolgerung

Der Testfall Chillon ist auch fiir an-
dere unbewegliche Kulturgiiter, die
unter Normalschutz stehen und mit
dem einfachen Kulturgiiterschild
ausgestattet werden konnen, grund-
satzlich massgebend; er lasst folgen-
de Schlisse zu.

1. Der Begriff «unmittelbare Umge-
bung» im Sinne von Artikel 4 des
Abkommens muss eher einschrén-
kend als weitherzig ausgelegt wer-
den. Keinesfalls darf ein Geldnde-
giirtel bestimmter Breite um das
Kulturgut herum als unmittelbare
Umgebung bezeichnet werden, wie
dies in einer Uebungsanlage einmal
geschehen ist; denn in Gegenden mit
einer Vielzahl schiuitzenswerter Bau-
denkmaéler wiirden sich diese Glirtel
der unmittelbaren Umgebung oft
iUiberschneiden, so dass die Truppe in
ihrer Bewegungs- und Handlungs-
freiheit ungebiihrlich eingeschriankt
wiirde, was zwangsldufig zu einer
Missachtung des Kulturgiiterschildes
und zur Aufhebung der Unverletz-

lichkeit sowohl fiir die zu gross be-
messene «unmittelbare Umgebung»
als auch fir das Kulturgut selber
fiihren konnte. Es liegt im Interesse
des Kulturgiiterschutzes, gerade bei
der Auslegung des Begriffs der un-
mittelbaren Umgebung den Anforde-
rungen der militdrischen Kampffiih-
rung weitgehend Rechnung zu tra-
gen.

2. Bei der Zuerkennung des einfa-
chen Kulturgiiterschildes hingegen
darf eine gewisse Grossziigigkeit an
den Tag gelegt werden; denn der
Zweck dieser Kennzeichnung ist ja
gerade, den Streitkridften wie auch
der Bevilkerung das Feststellen von
besonders schiitzenswerten Kultur-
glitern zu erleichtern.

3. Abgesehen vom absoluten, unab-
dingbaren Verbot des Diebstahls, der
Pliinderung und der sinnlosen Zer-
storung von Kulturgut kann eine
gegnerische Vertragspartei von der
eingegangenen Verpflichtung, Kul-
turgut zu respektieren, gemiss Arti-
kel 4, Absatz 2, des Abkommens ab-
weichen, sofern eine militdrische
Notwendigkeit dies zwingend erfor-
dert. Auch die eigenen Truppen koén-
nen, gestiitzt auf Artikel 21 der Voll-
ziehungsverordnung vom 21. August
1968 zum Bundesgesetz, die Unver-
letzlichkeit von nicht unter Sonder-
schutz stehendem Kulturgut in Aus-
nahmeféllen aufheben, in denen eine
militdrische Notwendigkeit besteht.
Die Feststellung einer zwingenden
militdrischen Notwendigkeit sowohl
durch den Gegner als auch durch
den Ortlich zustidndigen Fihrer der
eigenen Truppe ist eine Ermessens-
frage, die im Kampfgebiet aus ver-
stdndlichen Grinden wohl eher zu
ungunsten des Kulturgiiterschutzes
entschieden wird.

4, Wiirde lediglich im Hinblick auf
eine moglicherweise eintretende mi-
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litdrische Notwendigkeit auf das An-
bringen des Kulturgiiterschildes am
Schloss Chillon oder an einem an-
dern ahnlich gelagerten Baudenkmal
verzichtet, kénnte eine gegnerische
Besetzungsmacht daraus den ver-
hingnisvollen Trugschluss ziehen,
eine Verwendung des Kulturgutes
fiir militdrische Zwecke sei auch oh-
ne zwingende militdrische Notwen-

digkeit ohne weiteres zuldssig, weil
ja die ortlich zustdndige Behorde
selber auf die Kennzeichnung mit
dem Schutzzeichen des Haager Ab-
kommens verzichtet habe. Eine der-
artige Haltung wiirde zwar dem Sinn
des Abkommens  widersprechen,
miisste aber im Fall eines bewaffne-
ten Konfliktes von der Gegenpartei
doch gewirtigt werden. Es empfiehlt

sich daher, bei der Priifung von An-
trigen um Zuerkennung des Kultur-
giiterschildes den Entscheid ohne
Riicksicht auf eine im Kampfgebiet
allenfalls sich ergebende militarische
Notwendigkeit zu fassen, weil ja das
Haager Abkommen unter bestimm-
ten Voraussetzungen eine voriliberge-
hende Aufhebung der Unverletzlich-
keit eines Kulturgutes vorsieht.

Das Bundesamt fir Zivilschutz am 11. Schweizerischen Zwei-Tage-Marsch in Bern

-th. Mit einer Beteiligung von 9000
Teilnehmern aus 11 Nationen wurde
in Bern am 8./9. Mai unter dem Pa-
tronat des Schweizerischen Unter-
offiziersverbandes der 11. Schweize-
rische Zwei-Tage-Marsch durchge-
fithrt. Erstmals war das Bundesamt
fiir Zivilschutz durch eine Marsch-
gruppe, gefithrt von Martin Gerber,
vertreten, die im ausserdienstlichen
Einsatz tdglich 40 km marschierte.
Unser Bild zeigt die Gruppe am
zweiten Marschtag nach 80 km Lei-
stung beim leider verregneten Ein-
marsch in die Bundesstadt. Der Zi-
vilschutz war auch durch Gruppen
aus der Bundesrepublik Deutsch-
and und durch die Damengruppen
des dénischen Zivilschutzes sehr gut
vertreten. Der 12. Schweizerische
Zwei-Tage-Marsch wird am 15./16.
Mai 1971 durchgefiihrt. Bitte das Da-
tum vormerken und heute schon mit
dem Training beginnen.

GM-Anlagen fiir schweizerische Verhaltnisse
20-750 kVA mit elektrischer Ausriistung BBC oder MFO

38

GENERAL MOTORS SUISSE S.A. BIEL

DIESEL-ABTEILUNG

164

TEL. (032) 26161




	Der Kulturgüterschild : das Kennzeichen des Haager Abkommens für den Schutz von Kulturgut bei bewaffenten Konflikten

